

	
OKR-Wahl, Anlage 4

Vorschlag von Kandidatinnen/Kandidaten für die Wahl zum Ortskirchenrat

Zum Ortskirchenrat können alle Mitglieder der Gemeinde/des Wahlbezirks kandidieren, die am Wahltag das 16.  Lebensjahr vollendet haben und nicht durch kirchenbehördliche Entscheidung von den allen Kirchengliedern zustehenden Rechten ausgeschlossen sind. 

Als Kandidat/-in für die Wahl zum Ortskirchenrat am __./__.11.2024 schlage ich vor:  

	Name: 



Bitte geben Sie diesen Vorschlag bis zum _____________ in Ihrem Pfarrbüro/[an einem anderen Ort]__________________________________________________________ an den Wahlausschuss adressiert ab oder schreiben Sie eine E-Mail an:____________________________ 


Einverständniserklärung
(wird durch den Wahlausschuss eingeholt)

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis zur Aufstellung als Kandidat/-in für die Wahl zum Ortskirchenrat und nehme gegebenenfalls die Wahl an. Ich wurde darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten (Bild, Name, Vorname, Alter, Beruf, Wohnort)[footnoteRef:1] von mir zur Ortskirchenratswahl laut Wahlordnung durch Aushang, Abdruck im Pfarrbrief/Gemeindezeitung und auf der Pfarreiwebsite veröffentlicht werden. Für weitergehende Veröffentlichungen bedarf es einer ausdrücklichen Einwilligung. Weitere Informationen finden sich in den Datenschutzhinweisen zur Wahl kirchlicher Gremien gem. § 15 KDG (Kirchliches Datenschutzgesetz). Diese habe ich zur Kenntnis genommen. [1:  Nichtzutreffendes bitte streichen.] 


Ich werde für die Dauer meiner Kandidatur und – für den Fall meiner Wahl – für die Dauer meines Amtes glaubwürdig am Sendungsauftrag  der Kirche mitwirken und ihre grundlegenden Werte achten.

Mir ist bekannt, dass kirchenfeindliche Betätigungen, die nach den konkreten Umständen objektiv geeignet sind, die Glaubwürdigkeit der Kirche zu beeinträchtigen, mir der Mitwirkung in kirchlichen Gremien nicht vereinbar sind[footnoteRef:2]. Hierzu zählen insbesondere: [2:  Vgl. hierzu Artikel 7, (2) und (3) der Grundordnung des kirchlichen Dienstes vom 22. November 2022, die Erklärung der DBK „Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar“ vom 22. Februar 2024 sowie die Handreichung zu den „Erläuterungen zum Umgang mit extremistischen Positionen, die im Widerspruch zu tragenden Grundsätzen der Katholischen Kirche stehen“.] 

a) Öffentlich wahrnehmbare extremistische Äußerungen oder die öffentlich wahrnehmbare Mitgliedschaft in extremistischen Parteien oder Organisationen, 
b) Die Kandidatur für sowie öffentlich wahrnehmbare Übernahme von Ämtern oder sonstigen Aufgaben in Parteien oder Organisationen, die Haltungen und Positionen im Sinne von Buchstabe a) vertreten.

Ich sichere zu, dass bei mir derzeit kein Unvereinbarkeitsgrund nach den oben genannten Maßgaben vorliegt. Ich werde im Fall meiner Wahl das Gremium, dem ich angehören werde, über jegliche Änderung unverzüglich unterrichten.

Mir ist bekannt, dass ich bei unrichtigen Angaben über Unvereinbarkeitsgründe oder Unterlassen der einer Mitteilung nach den vorangehend geschilderten Punkten von der Kandidatur und – für den Fall meiner Wahl – von meinem Amt ausgeschlossen werden kann.

Im Falle meiner Wahl zum Mitglied oder Ersatzmitglied des Ortskirchenrats stelle ich umgehend meine Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse dem/der Vorsitzenden des Ortskirchenrats sowie dem Bischöflichen Ordinariat zur Verfügung.

	Vorname 
	

	Name
	

	Geburtsdatum

	

	Beruf/Tätigkeit
	


	Anschrift 

	





___________________________		_________________________
Ort und Datum					Unterschrift der vorgeschlagenen Person
Stand: 08.07.2020
